
Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel  Vorlage Nr. 950/442/2023 

  
Informationsvorlage 

Verbandsgemeinde 

 

TOP Informationen zu den betreuenden 
Grundschulen 

 

 Verfasser: Wilfried Börder 
Bearbeiter: Wilfried Börder 
Fachbereich 3 

  Datum:  
19.09.2023 

Aktenzeichen: 
FB 3. /210-00 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-22 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Schulträgerausschuss öffentlich   Kenntnisnahme 

 
 
 
VORLAGE  ZUR KENNTNISNAHME 
 
Informationen zu den betreuenden Grundschulen 
 
Zum Schuljahr 2023/2024 ist an allen zehn Grundschulen das Angebot einer   Be-
treuenden Grundschule eingerichtet.  
 
Damit haben sich die Verbandsgemeinde Vordereifel sowie die Ortsgemeinden, die 
Träger einer Grundschule sind, auf den Weg gemacht, den Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbetreuung  nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) Zug um Zug 
umzusetzen. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist gefordert, stufenweise ab 
dem Jahr 2026 die Ganztagsbetreuung für Schulkinder an fünf Tagen in der Woche 
sicherzustellen.  
 
Die Anzahl der Kinder und der gewährten Landeszuwendung kann der nachstehen-
den Aufstellung entnommen werden. (Datenquelle: Zahlen laut Antragstellung!) 
 

Grundschule Boos 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

28 4.092,00 € 

 
 

Grundschule Ettringen 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

42 4.092,00 € 
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Grundschule Herresbach 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

23 4.092,00 € 

 
 

Grundschule Kehrig 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

20 2.046,00 € 

 
 

Grundschule Kirchwald 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

27 3.836,00 € 

 
 

Grundschule Kottenheim 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

48 3.836,00 € 

    
 

Grundschule Langenfeld 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

12 2.046,00 € 

  
 

Grundschule Monreal 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

27 2.046,00 € 

 
 

Grundschule Sankt Johann 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

28 4.092,00 € 
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Grundschule Weiler 

  Anzahl der Kinder Landeszuwendung 

11 1.790,00 € 

  
 
Zur Ganztagsbetreuung gehört auch eine gute Mittagsverpflegung. 
 
Eine entsprechende Verpflichtung zur Vorhaltung einer gemeinschaftlichen Mittags-
verpflegung gibt es an Ganztagsschulen und an betriebserlaubnispflichtigen Einrich-
tungen, nicht aber an Betreuenden Grundschulen.  Die örtlichen Träger fühlen sich 
jedoch verpflichtet, allen Schülerinnen und Schülern ein bedarfsgerechtes Angebot 
zu unterbreiten. Dies geschieht in unterschiedlicher Weise, je nach örtlichen Mög-
lichkeiten und Angeboten. 
Das Mittagessen wird teilweise als „Frischküche“ angeboten, teilweise durch Caterer 
geliefert  oder aber durch spezialisierte Anbieter, wie die Firma „Apetito“ angeliefert 
und vor Ort aufbereitet. 
Dort wo ein Mittagessen noch nicht angeboten wird, erfolgt die Verpflegung  in Form 
eines Lunch-Paketes, dass von den Eltern  zubereitet wurde. In diesen Fällen sind 
noch Entscheidungen zu treffen, wie in Zukunft die Mittagsverpflegung umgesetzt 
werden soll. 
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